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Nr. 147.
Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen zur Ausführung des

Gesetzes vvm 19 . Juli 1922 / 7 . Juli 1926 für den Freistaat
Oldenburg , betreffend die Staatliche Kreditanstalt Oldenburg.

Oldenburg , den 27 . April 1928.

Als die Bank , bei der die Staatliche Kreditanstalt
Oldenburg auf einem besonderen Konto Geld anlegen
kann , das nach Z 12 Abs . 1 des ReichspfandbriefgesetzeL
mit zur Deckung für die von ihr ausgegebenen Pfand¬
briefe (Ersatzdeckung ) bestimmt ist, wird gemäß Z 25a
der Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
29 . März 1928 zur Ausführung des Gesetzes vom



19 . Juli 1922/7 . Juli 1926 , betreffend die Staatliche
Kreditanstalt Oldenburg , die Deutsche Landesbanken¬
zentrale A . G. in Berlin bestimmt.

Oldenburg , den 27 . April 1928.

Ministerium der Finanzen,
vr . Millers.

Nr. 148.
Bekanntmachung des Siaatsministcriums , betreffend Änderung der

Weserflußlots-Gebnhrenordnung.
Oldenburg, den 30. April l928.

Auf Grund einer Ermächtigung des Herrn Reichs¬
verkehrsministers wird mit sofortiger Wirkung die Weser-
flutzlots -Eebührenordnung vom 2. November 1926 (Ge¬
setzblatt Seite 1046 ) wie folgt geändert:

Der Z 12 erhält folgende Fassung:

8 12.

Der Gesamtbetrag der in den Zß 2, 3, 4 und 6
festgesetzten Sätze wird bei Schiffen

von 1—3000 Brutto -Register-Tons mit . . 0,61
über 3000 „ „ „ „ - - 0,53

multipliziert.
Der sich danach ergebende Betrag ist in Reichsmark

oder in der Währung der Vereinigten Staaten von
Nordamerika zu zahlen, wobei 1 Reichsmark gleich
10/42 Dollar zu rechnen ist. Das Gleiche gilt für die
Gebühr des ß 8.

Oldenburg ,den 30 . April 1928.

Ministerium des Verkehrs.
Or. Driver.
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149.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend Änderung der

Seelots-Gebiihrenordnung.
Oldenburg , den 30. April 1928.

Auf Grund einer Ermächtigung des Herrn Reichs¬
verkehrsministers wird mit sofortiger Wirkung die See-
lots -Gebührenordnung vom 30. April 1924 (Gesetzblatt
Seite 187) in der Fassung der Bekanntmachung des
Staatsministeriums vom 14. Mai 1925 (Gesetzblatt
Seite 159) wie folgt geändert:

Der Z 15 erhält folgende Fassung:
8 1b.

Der Gesamtbetrag der in § 2 festgesetzten Sätze wird
bei Schiffen von

1—1000 Brutto -Register-Tons mit . . 0,85
1001—2000 „ „ „ „ . . 0,70
2001—3000 „ „ „ „ . . 0,64
über 3000 „ „ ,, „ . . 0 6̂0

tnultipliziert.
Der sich danach ergebende Betrag ist in Reichsmark

oder in der Währung der Vereinigten Staaten von
Nordamerika zu zahlen, wobei 1 Reichsmark gleich
10/42 Dollar zu rechnen ist. Das Gleiche gilt für die
Gebühren der 88 9 und 13.

Oldenburg ,den 30. April 1928.

Ministerium des Verkehrs,
vr . Driver.
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